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§ 6 WWPG Beendigung des
Heimaufenthalts

 WWPG - Wiener Wohn- und Pflegeheimgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.05.2020

Kann sich eine Bewohnerin oder ein Bewohner bei Beendigung des Heimaufenthalts nicht selbst versorgen und ist

auch keine andere Betreuung und P/ege sichergestellt, hat sich der Heimträger, nachdem er von der beabsichtigten

Beendigung des Heimaufenthalts Kenntnis erlangt hat, umgehend an den nach § 34 Wiener Sozialhilfegesetz – WSHG

zuständigen Sozialhilfeträger zu wenden, der die Bewohnerin oder den Bewohner über die Angebote der weiteren

Betreuung und Pflege zu informieren und im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen zu setzen hat.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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